
2012 Nr. 44Ausgegeben am 21. Dezember 2012

H 3234

Inhalt
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Mitgliederzahlen des Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 549

Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, 
dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und 
Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem 
Land Niedersachsen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, 
dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein, dem Freistaat Thüringen und 
dem Land Nordrhein-Westfalen über die Übertragung von Aufgaben nach §§ 802k Abs. 1 
Satz 2, 882h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung und § 6 Abs. 1 Satz 1 der 
Vermögensverzeichnisverordnung zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Vollstreckungsportals der Länder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 550

Gesetz über Finanzzuweisungen an die Gemeinden Bremen und 
B r e m e r h a v e n (Finanzzuweisungsgesetz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 552

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Erhebung einer Tourismusabgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 554

Gesetz zur Neuregelung der Spielbankabgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 555

Ortsgesetz über Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze in der 
Stadtgemeinde Bremen (Stellplatzortsgesetz Bremen – StellpOG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 555

549

� Hinweis �
Umstellung des Gesetzblatts und des Amtsblatts der Freien Hansestadt Bremen 

auf die elektronische Form ab dem 31. Dezember 2012

Gemäß § 5 i.V.m. § 9 des Bremischen Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen, Rechtsverordnungen
und anderen Vorschriften (Bremisches Verkündungsgesetz) vom 18. September 2012 (Brem.GBl. S. 409)
werden das Gesetzblatt und das Amtsblatt ab dem 31. Dezember 2012 in elektronischer Form geführt. Die-
se wird als amtliche Fassung im Internet unter den Adressen

„www.gesetzblatt.bremen.de“ und „www.amtsblatt.bremen.de“

vollständig und dauerhaft zum Abruf bereitgehalten. Zugleich wird die Herausgabe der Druckfassungen als
originäres Verkündungsmedium der Freien Hansestadt Bremen durch die Senatskanzlei eingestellt.

Das Gesetzblatt und das Amtsblatt sind im Internet jederzeit frei zugänglich. Sie können unentgeltlich ge-
speichert und ausgedruckt werden. Auf den Internetseiten des Gesetzblatts und des Amtsblatts wird ein kos -
tenfreier Dienst angegeben, der Interessierte über neu erscheinende Ausgaben elektronisch informiert.

Bei den Amtsgerichten, den Ortsämtern in Bremen und dem Magistrat in Bremerhaven können die elektro-
nisch erschienen Ausgaben des Gesetzblatts und des Amtsblatts eingesehen werden. Dort und bei der Se-
natskanzlei werden auf Verlangen gegen Erstattung der Kosten Ausdrucke oder Kopien angefertigt.
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Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Mitgliederzahl des Senats

Vom 18. Dezember 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

In § 1 des Gesetzes über die Mitgliederzahl des Senats
vom 30. Oktober 1975 (Brem.GBl. S. 361 – 1101-a-2),
das zuletzt durch das Gesetz vom 23. Februar 2000
(Brem.GBl. S. 43) geändert worden ist, wird das Wort
„sieben“ durch das Wort „acht“ ersetzt, und nach dem
Wort „Senatoren“ werden die Worte „oder Senatorin-
nen“ eingefügt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 13. Dezember
2012 in Kraft.

Beschlossen, Bremen, den 18. Dezember 2012

Der Senat

Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem
Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien
Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt

Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem
Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat

Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land
Schleswig-Holstein, dem Freistaat Thüringen und
dem Land Nordrhein-Westfalen über die Übertra-

gung von Aufgaben nach §§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h
Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung und § 6
Abs. 1 Satz 1 der Vermögensverzeichnisverordnung
zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen

Vollstreckungsportals der Länder

Vom 18. Dezember 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

§ 1

(1) Dem am 16. November 2012 unterzeichneten
Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württem-
berg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem
Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen,
der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hes-
sen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land
Niedersachsen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saar-
land, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-An-
halt, dem Land Schleswig-Holstein, dem Freistaat
Thüringen und dem Land Nordrhein-Westfalen über
die Übertragung von Aufgaben nach §§ 802k Abs. 1
Satz 2, 882h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessord-
nung und § 6 Abs. 1 Satz 1 der Vermögensverzeichnis-
verordnung zur Errichtung und zum Betrieb eines ge-
meinsamen Vollstreckungsportals der Länder wird zu-
gestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffent-
licht.

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem 
§ 8 Abs. 1 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Freien
Hansestadt Bremen bekannt zu machen.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft. 

Bremen, den 18. Dezember 2012

Der Senat

Staatsvertrag über die Übertragung von Aufgaben
nach §§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h Abs. 1 Satz 2 und 3
der Zivilprozessordnung und § 6 Abs. 1 Schuldner-

verzeichnisführungsverordnung und § 7 Abs. 1 
Satz 1 der Vermögensverzeichnisverordnung zur 
Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen

Vollstreckungsportals der Länder

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den
Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den Jus -
tizminister,

der Freistaat Bayern, vertreten durch den Ministerprä-
sidenten, dieser vertreten durch die Staatsministerin
der Justiz und für Verbraucherschutz,

das Land Berlin, vertreten durch den Regierenden
Bürgermeister, dieser vertreten durch den Senator für
Justiz und Verbraucherschutz,

das Land Brandenburg, vertreten durch den Minister-
präsidenten, dieser vertreten durch den Justizminister,

die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch den Se-
nator für Justiz und Verfassung,

die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch
den Senat,

das Land Hessen, vertreten durch den Ministerpräsi-
denten, dieser vertreten durch den Minister für Justiz,
Integration und Europa,

das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch die
Justizministerin,

das Land Niedersachsen, vertreten durch den Minis -
terpräsidenten, dieser vertreten durch den Justizminis -
ter,

das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Minis -
terpräsidenten, dieser vertreten durch den Minister
der Justiz und für Verbraucherschutz,

das Saarland, vertreten durch die Ministerpräsidentin,
diese vertreten durch die Justizministerin,

der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Minister-
präsidenten, dieser vertreten durch den Staatsminister
der Justiz und für Europa,

das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Minis -
terpräsidenten, dieser vertreten durch die Ministerin
für Justiz und Gleichstellung,

das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch den Mi-
nisterpräsidenten, dieser vertreten durch die Ministe-
rin für Justiz, Kultur und Europa,

der Freistaat Thüringen, vertreten durch die Minister-
präsidentin, diese vertreten durch den Justizminister,

und 

das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die
Ministerpräsidentin, diese vertreten durch den Justiz-
minister,



schließen vorbehaltlich der Zustimmung der verfas-
sungsmäßig zuständigen Organe folgenden Staatsver-
trag:

Präambel

Ziel der Gesetzesnovellierung „Sachaufklärung in
der Zwangsvollstreckung“ ist es, die Informationsbe-
schaffung des Gläubigers in der Zwangsvollstreckung
zu verbessern und die Führung der Schuldnerverzeich-
nisse der Länder zu modernisieren. Die Länder betrei-
ben gemeinsam unter der Internetadresse www.voll-
streckungsportal.de ein Internetportal (Vollstreckungs-
portal). Das Vollstreckungsportal eröffnet die zentrale
Auskunft aus den Schuldner- und Vermögensverzeich-
nissen der Länder (§§ 802 k Abs. 1 Satz 2, 882 h Abs. 1
der Zivilprozessordnung). Mit diesem Staatsvertrag
wird von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit ei-
ner länderübergreifenden Zusammenarbeit zur Redu-
zierung des Verwaltungsaufwandes und zur Kosten-
senkung Gebrauch gemacht (§§ 802 k Abs. 1 Satz 2,
882 h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung).

§ 1

Gegenstand und Ziele des Vollstreckungsportals

Mit dem bundesweiten Vollstreckungsportal wer-
den folgende Ziele erreicht:

1. Über das Vollstreckungsportal wird den gesetz-
lich Berechtigten die Einsichtnahme in den Da-
tenbestand der Schuldnerverzeichnisse und der
Vermögensverzeichnisse der Länder in elektro-
nischer Form eröffnet.

2. Das Vollstreckungsportal erlaubt den gesetzlich
Berechtigten eine bundesweite Suche über die
eingetragenen Daten aus den Schuldnerverzeich-
nissen und Vermögensverzeichnissen (Schuld -
nerdaten) der Länder.

3. Das Vollstreckungsportal stellt im Zusammen-
wirken mit Systemen, zu denen eine Vertrauens-
beziehung besteht (sog. Vertrauensdomäne), ein
zentrales und länderübergreifendes elektroni-
sches Informations- und Kommunikationssystem
im Internet zur Registrierung der Nutzungsbe-
rechtigen im Sinne des § 7 Abs. 4 der Schuldner-
verzeichnisführungsverordnung bereit.

4. Das Vollstreckungsportal bietet die Möglichkeit
einer länderübergreifenden Gebührenabrech-
nung und Vollstreckung der Gebührenforderung.

5. Das Vollstreckungsportal stellt die technischen
Voraussetzungen bereit, um die Daten der
Schuldnerverzeichnisse und der Vermögensver-
zeichnisse aller Länder über eine einheitliche
Schnittstelle zu übernehmen und die Abdrucke
aus dem Schuldnerverzeichnis zu erstellen und
zu versenden.

§ 2

Bestimmung des elektronischen Auskunftssystems

(1) Die Länder bestimmen das Vollstreckungsportal
als das länderübergreifende zentrale elektronische In-
formations- und Kommunikationssystem im Sinne der
§§ 802 k Abs. 1 Satz 2, 882 h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zi-
vilprozessordnung, über das die Daten aus den
Schuldnerverzeichnissen und Vermögensverzeichnis-
sen der zentralen Vollstreckungsgerichte der Länder
abrufbar sind.

(2) Die Eintragungen im Schuldnerverzeichnis und
im Vermögensverzeichnis der zentralen Vollstre -
ckungsgerichte der Länder werden in einheitlicher
elektronischer Form an den Landesbetrieb Informa -
tion und Technik des Landes Nordrhein-Westfalen als
technischer Betreiber des Vollstreckungsportals der
Länder übermittelt.

§ 3

Protokollierung der Abrufe und Sperrung 
des Bezugs von Abdrucken

(1) Die Bereitstellung der Daten aus den Schuldner-
verzeichnissen und Vermögensverzeichnissen der
Län  der zum Zwecke der Einsichtnahme und zum Ab-
druckversand umfasst auch die Pflicht zur Protokollie-
rung der Abrufe gemäß § 6 Abs. 3 der Schuldnerver-
zeichnisführungsverordnung und § 7 Abs. 4 der Ver-
mögensverzeichnisverordnung.

(2) Die Länder sind befugt, zugelassene Teilnehmer
zum laufenden Bezug von Abdrucken, die die von die-
sen zu entrichtenden Gebühren nicht oder nicht voll-
ständig zahlen, oder bei Bekanntwerden von Miss -
brauchsfällen zu sperren. 

§ 4

Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren

(1) Die Länder übertragen die Zuständigkeit für die
Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Ab-
drucken aus dem Schuldnerverzeichnis und für die
Einsichtnahme in das Schuldnerverzeichnis auf das
Land Nordrhein-Westfalen (§ 882 h Abs. 1 Satz 3 der
Zivilprozessordnung).

(2) Die Länder übertragen die Zuständigkeit für die
Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Gebühren
auf das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vollstreckung
richtet sich nach dem Recht des Landes Nordrhein-
Westfalen.

(3) Zuständige Stelle im Sinne der Absätze 1) und 2)
ist der Direktor des Amtsgerichts Hagen.

(4) Eine Gebührenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 3 der
Justizverwaltungskostenordnung (JVKostO) beurteilt
sich nach dem Recht des Landes, aus dessen Schuld-
nerverzeichnis eine Auskunft erteilt werden soll.

§ 5

Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen

(1) Zur Abgeltung der Gebühren nach § 4 Abs. 1 ist
der Einsatz elektronischer Bezahlsysteme gestattet.

(2) Die Länder erhalten zum Nachweis der nach § 4
Abs. 1 erhobenen Gebühren eine monatliche Über-
sicht.

§ 6

Auskehrung der Einnahmen

(1) Die aufgrund der Übertragungen nach § 4 einge-
nommenen Gebühren werden quartalsweise begin-
nend mit dem 1. April 2013 an die Länder überwiesen.

(2) Einnahmen für Auskünfte aus dem Voll-
streckungsportal, welche dem Schuldnerverzeichnis
eines Landes zugeordnet werden können, fließen die-
sem Land in der landesrechtlich bestimmten Höhe zu.
Im Übrigen werden die Einnahmen nach dem jeweils
aktuellen Königsteiner Schlüssel verteilt.
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(3) Der Überweisungsbetrag entspricht in der Höhe
der Summe der Beträge, die – gegebenenfalls nach
Abzug von Gebühren eines elektronischen Bezahl-
oder Vollstreckungsverfahrens – dem Land Nord-
rhein-Westfalen tatsächlich zugeflossen sind.

§ 7

Kosten und Betrieb des Vollstreckungsportals

(1) Die Länder erstatten dem Land Nordrhein-West-
falen den ihm durch diesen Vertrag entstehenden Auf-
wand. Die Verteilung der Kosten richtet sich nach dem
jeweils geltenden Königsteiner Schlüssel zum Stichtag
der Abrechnung.

(2) Die Einzelheiten über den Betrieb des gemeinsa-
men Vollstreckungsportals der Länder sowie die Höhe
der Kosten werden in einer Dienstleistungsvereinba-
rung gesondert geregelt.

§ 8

Inkrafttreten und Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die
Ratifikationsurkunden werden bei der Landesjustiz-
verwaltung Nordrhein-Westfalen hinterlegt. Die Lan-
desjustizverwaltung Nordrhein-Westfalen teilt den
übrigen Vertragsparteien die Hinterlegung der letzten
Ratifikationsurkunde mit. Der Staatsvertrag tritt mit
dem Tage, der auf die Hinterlegung der letzten Ratifi-
kationsurkunde folgt, nicht jedoch vor dem 1. Januar
2013 in Kraft.

(2) Dieser Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Eine Kündigung kann jeweils mit einer
Frist von 6 Monaten zum Schluss des Kalenderjahres
erfolgen. Eine Kündigung ist erstmals zum Ablauf des
Jahres 2014 zulässig.

Für das Land Baden-Württemberg
Der Justizminister 
Düsseldorf, den 12. November 2012

gez. Rainer Stickelberger

Für den Freistaat Bayern
Die Staatsministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz
Düsseldorf, den 8. November 2012

gez. Dr. Beate Merk

Für das Land Berlin
Der Senator für Justiz und Verbraucherschutz
Düsseldorf, den 5. Dezember 2012

gez. Thomas Heilmann

Für das Land Brandenburg
Der Justizminister
Düsseldorf, den 21. November 2012

gez. Dr. Volkmar Schöneburg

Für die Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Justiz und Verfassung
Düsseldorf, den 16. November 2012

gez. Prof. Matthias Stauch

Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg
Die Justizministerin für Justiz und Gleichstellung
Düsseldorf, den 21. August 2012

gez. Jana Schiedek

Für das Land Hessen
Der Minister für Justiz, Integration und Europa
Düsseldorf, den 7. August 2012

gez. Jörg-Uwe Hahn

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Die Justizministerin
Düsseldorf, den 7. September 2012

gez. Uta-Maria Kuder

Für das Land Niedersachsen
Der Justizminister
Düsseldorf, den 9. Oktober 2012

gez. Bernd Busemann

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Der Justizminister
Düsseldorf, den 21. November 2012

gez. Thomas Kutschaty

Für das Land Rheinland-Pfalz 
Der Minister der Justiz und für Verbraucherschutz 
Düsseldorf, den 16. Oktober 2012

gez. Jochen Hartloff

Für das Saarland
Die Justizministerin
Düsseldorf, den 14. November 2012

gez. Anke Rehlinger

Für den Freistaat Sachsen
Der Staatsminister der Justiz und für Europa
Düsseldorf, den 12. November 2012

gez. Dr. Jürgen Martens

Für das Land Sachsen-Anhalt
Die Ministerin für Justiz und Gleichstellung
Düsseldorf, den 25. Oktober 2012

gez. Prof. Dr. Angela Kolb

Für das Land Schleswig-Holstein
Die Ministerin für Justiz, Kultur und Europa
Düsseldorf, den 12. November 2012

gez. Anke Spoorendonk

Für den Freistaat Thüringen
Der Justizminister
Düsseldorf, den 20. November 2012

gez. Dr. Holger Poppenhäger

Gesetz über Finanzzuweisungen an die Gemeinden
Bremen und Bremerhaven (Finanzzuweisungsgesetz)

Vom 18. Dezember 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

§ 1

Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden Bremen und Bremerhaven er-
halten vom Land Bremen zur Ergänzung ihrer Mittel
Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen
die nen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs
der Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(2) Der Anteil der Gemeinden (Schlüsselmasse) be-
trägt 16,6 Prozent

1. des dem Land nach Artikel 106 Absatz 3 und Ar-
tikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes zustehen-
den Aufkommens aus der Einkommensteuer, der
Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer,
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2. der Einnahmen des Landes aus Landessteuern,

3. der Einnahmen des Landes aus den Ausgleichs-
zuweisungen der Länder gemäß Artikel 107 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes,

4. der Einnahmen des Landes aus vom Bund ge-
währten Ergänzungszuweisungen nach Artikel 107
Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes mit Ausnahme
der Beträge für die Kosten der politischen Füh -
rung.

(3) Die Schlüsselmasse ist für jedes Haushaltsjahr
vorbehaltlich der Abrechnung nach § 4 nach den An-
sätzen im Landeshaushaltsplan zu ermitteln. 

(4) Die Schlüsselmasse wird auf die beiden Gemein-
den nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen unter
Berücksichtigung der in Absatz 5 genannten Bedarfs -
indikatoren aufgeteilt (Schlüsselzuweisungen). Bei
der Ansatzbildung sind dabei die Einwohnerzahlen
vom 1. Januar des dem Zuweisungsjahr vorangegan-
genen Kalenderjahres heranzuziehen. Sind diese Da-
ten nicht verfügbar, können die aktuellsten verfügba-
ren Einwohnerzahlen herangezogen werden.

(5) Zur Abbildung besonderer Belastungen in den
Gemeinden werden bei der Aufteilung der Schlüssel-
masse nach Absatz 4 die Bedarfsindikatoren

1. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, 

2. Anzahl der Einpendler,

3. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte,

4. Anzahl der Kinder im Alter bis zur Vollendung
des 3. Lebensjahres sowie

5. Anzahl der Minderjährigen im Alter von der
Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollen-
dung des 16. Lebensjahres in Bedarfsgemein-
schaften nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch

in der jeweiligen Gemeinde berücksichtigt. Für An-
satzbildung und Abrechnung werden durch Gewich-
tung der jeweils aktuellsten verfügbaren Werte der
Bedarfsindikatoren für die Städte Bremen und Bre-
merhaven Indizes gebildet, mit denen die Einwohner-
zahlen beider Städte bei der Verteilung der Schlüssel-
masse gewichtet werden. Die Anteile der Einzelindi-
katoren am Gesamtindex betragen dabei:

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 0,4

Anzahl der Einpendler 0,1

Verfügbares Einkommen der 
privaten Haushalte 0,1

Anzahl der Kinder im Alter bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahres 0,2

Anzahl der Minderjährigen im Alter von der 
Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 16. Lebensjahres in Bedarfs-
gemeinschaften nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch 0,2

(6) Zum Ausgleich des Aufkommens der Gemeinde-
steuern im stadtbremischen Überseehafengebiet in
Bremerhaven wird im Jahr 2013 die Schlüsselzuwei-
sung an die Gemeinde Bremen um 5 Millionen Euro

gekürzt und die Schlüsselzuweisung an die Gemeinde
Bremerhaven um 5 Millionen Euro erhöht. Ab dem
Jahr 2014 wird die Schlüsselzuweisung an die Ge-
meinde Bremen um 6 Millionen Euro gekürzt und die
Schlüsselzuweisung an die Gemeinde Bremerhaven
um 6 Millionen Euro erhöht.

§ 2

Ergänzungszuweisungen, Strukturhilfen

(1) Die Gemeinde Bremen erhält jährlich eine Ergän-
zungszuweisung in Höhe von 51,8 Millionen Euro und
die Gemeinde Bremerhaven erhält jährlich eine Ergän-
zungszuweisung in Höhe von 36,1 Millionen Euro. 

(2) Die Gemeinde Bremen erhält in den Jahren 2014
bis 2020 zusätzlich eine Strukturhilfe als Hilfe zur Ein-
haltung des maximal zulässigen strukturellen Defizits
in Höhe von

2014 31,4 Mio. Euro

2015 47,0 Mio. Euro

ab 2016 jährlich 62,7 Mio. Euro.

(3) Die Gemeinde Bremerhaven erhält in den Jah-
ren 2014 bis 2020 zusätzlich eine Strukturhilfe als 
Hilfe zur Einhaltung des maximal zulässigen struktu-
rellen Defizits in Höhe von

2014 6,5 Mio. Euro

2015 9,7 Mio. Euro

ab 2016 jährlich 12,9 Mio. Euro.

(4) Die Gewährung der Ergänzungszuweisungen
und Strukturhilfen kann von Auflagen, die im jewei -
ligen Haushaltsgesetz des Landes geregelt sind, ab-
hängig gemacht werden. Das Land kann in diesem
Fall die ordnungsgemäße Verwendung dieser Zuwei-
sungen überwachen.

§ 3

Sonstige Zuweisungen

(1) Soweit es zur weiteren Deckung des Finanzbe-
darfs oder zum Ausgleich besonderer Belastungen er-
forderlich ist, können die Gemeinden neben den
gemäß §§ 1 und 2 zu gewährenden Zuweisungen
sons tige Zuweisungen nach Maßgabe des Landes-
haushalts erhalten.

(2) Die Gewährung von sonstigen Zuweisungen
kann von besonderen Auflagen durch das Land ab-
hängig gemacht werden. Das Land kann in diesem
Fall die ordnungsgemäße Verwendung dieser Sonsti-
gen Zuweisungen überwachen.

§ 4

Abrechnung

(1) Auf die Schlüsselzuweisungen nach § 1 werden
monatliche Abschläge geleistet. Die Zahlungen sind
so zu leisten, dass sie den Gemeinden zum 18. eines
jeden Monats zur Verfügung stehen. Erhebliche Än-
derungen der Bemessungsgrundlagen nach § 1 Absatz 2
Nummer 1 bis 4 im laufenden Haushaltsjahr können
dabei berücksichtigt werden. 

(2) Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind die Ist-
Zahlen unter Ansatz der Einwohnerzahlen zum 1. Ja-
nuar des Haushaltsjahres und der Bedarfsindikatoren
des vorangegangenen Haushaltsjahres festzustellen.
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Lediglich bei dem Bedarfsindikator verfügbares Ein-
kommen privater Haushalte werden die Zahlen des
Vorjahres des vorangegangenen Haushaltsjahres ver-
wendet. Daraus sich ergebende Änderungen der
Schlüsselmasse und der Schlüsselzuweisungen sind
spätestens bei der Schlüsselmasse und bei den Schlüs-
selzuweisungen für das übernächste Haushaltsjahr als
Erhöhung oder Ermäßigung zu berücksichtigen.

(3) Auf die Zahlungen nach § 2 Absatz 1, 2  und 3
werden monatliche Abschläge geleistet. Die Zahlun-
gen sind so zu leisten, dass sie den Gemeinden zum
18. eines jeden Monats zur Verfügung stehen.

(4) Zahlung und Abrechnung von Zuweisungen
nach § 3 sind mit der Zuweisungsregelung festzulegen.

§ 5

Ausgabenerstattungen

(1) Das Land erstattet den Gemeinden Bremen und
Bremerhaven jährlich 100 Prozent der laufenden Per-
sonalausgaben, der Versorgungsbezüge, der Beihilfen
und der sonstigen Personalausgaben für das aktive
und das ehemalige unterrichtende Personal im Be-
reich Bildung.

(2) Das Land erstattet der Gemeinde Bremerhaven
jährlich 100 Prozent der laufenden Personalausgaben,
der Versorgungsbezüge, der Beihilfen und der sonsti-
gen Personalausgaben für das aktive und ehemalige
Personal der Polizei.

(3) Das Land erstattet der Gemeinde Bremerhaven
jährlich 100 Prozent der Investitionsausgaben der Poli-
zei.

(4) Das Land erstattet der Gemeinde Bremerhaven
jährlich 100 Prozent der Sachausgaben der Polizei.

(5) Die Ausgabenerstattungen nach den Absätzen 1
bis 4 erfolgen nach den zwischen dem zuständigen Se-
nator und dem Magistrat der Stadt Bremerhaven ver-
einbarten und mit der Senatorin für Finanzen abge-
stimmten Zielzahlenvorgaben und Budgetvereinba-
rungen.

(6) Die für die Anschlagbildung maßgebenden
Haushaltsstellen der Empfängerhaushalte für die Aus-
gabenerstattungen nach den Absätzen 1 bis 4 sind den
jeweiligen Haushaltsplänen des Landes als Anlagen
beizufügen.

(7) Die Zahlungen und Abrechnungen der Ausga-
benerstattungen nach den Absätzen 1 bis 4 erfolgen
im jeweiligen Produktplan des zuständigen Senators.

§ 6

Übergangsvorschrift

Die Abrechnung der Schlüssel- und Ergänzungszu-
weisungen für das Haushaltsjahr 2012 erfolgt nach
den Vorschriften des Finanzzuweisungsgesetzes in
seiner am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung.

§ 7

Revision

Dieses Gesetz soll bis zum Ablauf des Jahres 2016
einer Revision unterzogen werden, wobei insbeson -
dere die Wirkung und die Höhe der Strukturhilfen in
Bezug auf den weiteren Konsolidierungspfad unter-
sucht werden soll.

§ 8

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Bremen, den 18. Dezember 2012

Der Senat

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Erhebung einer Tourismusabgabe

Vom 18. Dezember 2012

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Das Bremische Gesetz über die Erhebung einer Tou-
rismusabgabe vom 31. Januar 2012 (Brem.GBl. S. 9 –
61-c-3) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 einge-
fügt:

„(4) Von der Besteuerung sind Aufwendun-
gen für Übernachtungen ausgenommen,
wenn die Übernachtung mit der Berufs- oder
Gewerbeausübung oder einer freiberuflichen
Tätigkeit zwangsläufig verbunden ist (beruf-
liche Veranlassung). Der Übernachtungsgast
muss die berufliche Veranlassung gegenüber
dem Beherbergungsbetrieb glaubhaft ma-
chen. Die berufliche Veranlassung ist glaub-
haft gemacht, wenn der Übernachtungsgast
diese dem Beherbergungsbetrieb bis zur Be-
endigung der Beherbergungsleistung ein-
deutig durch eine an den Arbeitgeber oder
Unternehmer ausgestellte Rechnung für die
Übernachtungsleistung oder durch eine Be-
stätigung des Arbeitgebers oder Unterneh-
mers nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck belegt. Bei einem selbstständigen Be-
herbergungsgast ist die berufliche Veranlas-
sung durch eine Eigenbestätigung nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck glaubhaft zu
machen. Soweit mehrere Personen die Über-
nachtungsleistung in Anspruch genommen
haben, ist die berufliche Veranlassung für je-
de Person gesondert glaubhaft zu machen.“

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) Sollte ein Übernachtungsgast mehr als
sieben zusammenhängende Übernachtungen
in demselben Beherbergungsbetrieb verbrin-
gen, unterfällt der weitere Übernachtungs-
aufwand nicht der Besteuerung.“



b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

3. In § 7 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 1 Ab-
satz 4“ durch die Wörter „§ 1 Absatz 4 und 5"
und die Angabe „§ 3 Absatz 2“ durch die Wörter
„§ 3 Absatz 2 und 3“ ersetzt.

4. Nach § 9 wird folgender § 10 eingefügt:

„§ 10

Erstattungsverfahren

(1) Konnte der Übernachtungsgast die beruf -
liche Veranlassung nach § 1 Absatz 4 nicht vor
Beendigung der Übernachtungsleistung glaub-
haft machen, wird die Tourismusabgabe dem
Übernachtungsgast auf Antrag erstattet, wenn
der Beherbergungsbetrieb den Betrag auf ihn
abgewälzt hat.

(2) Der Antrag ist innerhalb von vier Monaten
nach Beendigung der Beherbergungsleistung
beim Magistrat der Stadt Bremerhaven zu stel-
len. Mit dem Antrag ist die berufliche Veranlas-
sung der Übernachtung glaubhaft zu machen
und die Rechnung oder Bescheinigung des Be-
herbergungsbetriebes vorzulegen, aus der sich
die Abwälzung der Tourismusabgabe ergibt.

(3) Soweit mehrere Personen die Übernach-
tungsleistung in Anspruch genommen haben, ist
die Tourismusabgabe nur insoweit zu erstatten,
als für den jeweiligen Übernachtungsgast die
berufliche Veranlassung der Übernachtung ge-
sondert glaubhaft gemacht wurde.“

5. Nach dem neuen § 10 wird folgender § 11 einge-
fügt:

„§ 11

Erhebung der Tourismusabgabe
für das Jahr 2012

Die Tourismusabgabe wird für das Jahr 2012
nicht erhoben.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Bremen, den 18. Dezember 2012

Der Senat

Gesetz zur Neuregelung der Spielbankabgaben

Vom 18. Dezember 2012

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes über die Zulassung 
einer öffentlichen Spielbank

§ 5 des Gesetzes über die Zulassung einer öffent -
lichen Spielbank vom 20. Februar 1978 (Brem.GBl. 
S. 67 – 2191-a-2), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 12. Juni 2012 (Brem.GBl. S. 255)  geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Spielbankabgabe beträgt 20 Prozent der
Bruttospielerträge; die auf Bruttospielerträge tatsäch-
lich und endgültig zu entrichtende Umsatzsteuer

wird auf die zu entrichtende Spielbank abgabe ange-
rechnet. Der Spielbankunternehmer ist verpflichtet,
neben der Spielbankabgabe eine weitere Leistung
in Höhe von 20 Prozent der Bruttospielerträge zu
entrichten. Die Senatorin für Finanzen kann im Ein-
vernehmen mit dem Senator für Inneres und Sport
unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange
und der Belange des Spielbankunternehmers die
Spielbankab gabe bis auf 11 Prozent der Bruttospiel -
erträge sowie die weitere Leistung bis auf 0 Prozent
der Bruttospielerträge ermäßigen. Höhere Leistun-
gen können durch Konzessionsvertrag festgelegt
werden.“

2. Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die dem Land verbleibenden Abgaben gemäß
Absatz 2 Satz 1 und 2 abzüglich der Kos ten der Auf-
sicht (§ 4 Absatz 1 bis 4) sind an die in § 6 Absatz 1
genannte Stiftung abzuführen.“

Artikel 2

Aufhebung der Verordnung zur 
Verteilung der Spielbankabgabe

Die Verordnung zur Verteilung der Spielbankabgabe
vom 23. September 2008 (Brem.GBl. S. 331 – 2191-a-4)
wird aufgehoben.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013
in Kraft.

Bremen, den 18. Dezember 2012

Der Senat

Ortsgesetz über Kraftfahrzeugstellplätze und 
Fahrradabstellplätze in der Stadtgemeinde Bremen

(Stellplatzortsgesetz Bremen – StellplOG)

Vom 18. Dezember 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der
Stadtbürgerschaft aufgrund des § 85 Absatz 1 Num-
mer 4 und 5 der Bremischen Landesbauordnung vom
6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S.401 – 2130-d-1a) be-
schlossene Ortsgesetz:

§ 1

Örtlicher und sachlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Ortsgesetz gilt für das Gebiet der Stadt-
gemeinde Bremen, soweit nicht durch Bebauungs -
pläne oder andere städtebauliche oder als örtliche
Bauvorschriften erlassene Ortsgesetze entgegenste-
hende Regelungen getroffen worden sind.

(2) Dieses Ortsgesetz regelt die Pflicht, Stellplätze
für Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplätze zu schaf-
fen oder abzulösen. Es regelt die Herstellung dieser
Stellplätze und Abstellplätze und stellt Anforderun-
gen auch an die Gestaltung von nicht notwendigen
Kraftfahrzeugstellplätzen.

§ 2

Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung

(1) Bauliche Anlagen und sonstige Anlagen, bei de-
nen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist,
dürfen nur errichtet werden, wenn Kraftfahrzeugstell-
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plätze und Fahrradabstellplätze in ausreichender An-
zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit
hergestellt werden (notwendige Stellplätze und not-
wendige Fahrradabstellplätze). Ihre Anzahl und
Größe richten sich nach Art und Anzahl der vorhande-
nen und der durch die ständige Benutzung und den
Besuch der Anlage zu erwartenden Kraftfahrzeuge
und Fahrräder.

(2) Werden Anlagen nach Absatz 1 geändert oder
ändert sich ihre Nutzung, so sind Stellplätze und Fahr-
radabstellplätze in solcher Anzahl, Größe und Be-
schaffenheit herzustellen, dass sie die infolge der Än-
derung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und
Fahrräder (Mehrbedarf) aufnehmen können. Beträgt
der Mehrbedarf weniger als 3 Stellplätze, sind abwei-
chend von Satz 1 keine Stellplätze herzustellen.

§ 3

Anzahl der notwendigen Stellplätze 
und notwendigen Fahrradabstellplätze

(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze und not-
wendigen Fahrradabstellplätze bemisst sich nach der
Anlage 1 (Stellplatznormbedarf). Sie wird bei notwen-
digen Stellplätzen nach Maßgabe des § 4 verringert.

(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nut-
zungsart in der Anlage 1 nicht aufgeführt ist, richtet
sich die Anzahl der notwendigen Stellplätze und not-
wendigen Fahrradabstellplätze nach dem voraussicht-
lichen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der An-
lage 1 für vergleichbare Nutzungen bestimmten Richt-
zahlen zu berücksichtigen.

(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen
bemisst sich die Anzahl der notwendigen Stellplätze
und notwendigen Fahrradabstellplätze nach dem
größten gleichzeitigen Bedarf, wenn die wechselsei -
tige Benutzung sichergestellt ist. Eine solche wech -
selsei tige Benutzung ist bei öffentlich-rechtlicher Si-
cherung auch bei der Bestimmung der Anzahl der not-
wendigen Stellplätze verschiedener Vorhaben in zu-
mutbarer Entfernung zulässig.

(4) Bei der Ermittlung der notwendigen Stellplätze
ist von dem Einstellplatzbedarf für zweispurige Perso-
nenkraftwagen auszugehen. Einstellplätze für Last-
kraftwagen und Autobusse sind bei Anlagen mit ei-
nem entsprechenden An- oder Auslieferverkehr oder
speziellen Besucherverkehr zusätzlich nachzuweisen.
Sind nach Satz 2 Autobusstellplätze nachzuweisen,
werden diese bis zu einem Drittel des Stellplatznorm-
bedarfs auf die Zahl der notwendigen Stellplätze an-
gerechnet. Dabei entspricht ein Autobusstellplatz vier
notwendiger Stellplätze.

(5) Ergeben sich bei der Ermittlung der Anzahl der
notwendigen Stellplätze und Fahrradabstellplätze De-
zimalstellen, sind diese nach den mathematischen Re-
geln zu runden.

§ 4

Verringerung der Anzahl der 
notwendigen Stellplätze

(1) Die nach der Anlage 1 notwendige Anzahl der
Stellplätze (Stellplatznormbedarf) wird vorbehaltlich
Absatz 3 unter Berücksichtigung integrativer Lagen
und der unterschiedlichen Erschließung durch den öf-
fentlichen Personennahverkehr wie folgt verringert:

1. in der Gebietszone I um 40 Prozent,

2. in der Gebietszone II um 20 Prozent.

§ 3 Absatz 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass
eine Rundung erst bei der prozentualen Verringerung
erfolgt.

(2) Die Gebietszone I ist in der als Anlage 2 beige-
fügten Übersichtskarte im Maßstab 1:25 000 darge-
stellt. Gebietszone II ist das Stadtgebiet außerhalb 
der Gebietszone I einschließlich des stadtbremischen
Überseehafengebiets Bremerhaven.

(3) Auf Wohngebäude, Kraftfahrzeugwerkstätten,
Tankstellen mit Pflegeplätzen, automatische Kraftfahr-
zeugwaschstraßen sowie Kraftfahrzeugwaschplätze zur
Selbstbedienung ist die Gebietszonenverringerung
nach Absatz 1 nicht anzuwenden.

§ 5

Erfüllung der Stellplatz- und Fahrradabstell -
platzverpflichtung durch Herstellung

(1) Sollen notwendige Stellplätze und notwendige
Fahrradabstellplätze nicht auf dem Baugrundstück,
sondern in zumutbarer Entfernung davon auf einem
geeigneten Grundstück hergestellt werden, ist dessen
Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich zu si-
chern. § 48 Absatz 2 der Bremischen Landesbauord-
nung bleibt unberührt.

(2) Zumutbar ist eine fußläufige Entfernung not-
wendiger Stellplätze zum Baugrundstück von maxi-
mal 500 m, bei Wohnungsbauvorhaben von maximal
200 m. Bei notwendigen Fahrradabstellplätzen darf
die Entfernung zum Baugrundstück maximal 60 m be-
tragen. Die öffentlich-rechtliche Sicherung ist der Ge-
meinde vor Baubeginn nachzuweisen, sofern die Er-
füllung der Stellplatzpflicht nicht bereits Vorausset-
zung für die Erteilung einer Baugenehmigung ist.

(3) Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrrad -
abstellplätze müssen mit der Fertigstellung, spätes -
tens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme der
Anlage  hergestellt sein.

§ 6

Erfüllung der Stellplatz- und Fahrradabstell -
platzverpflichtung durch Ablösung

(1) Sollen notwendige Stellplätze und notwendige
Fahrradabstellplätze nicht gemäß § 5 hergestellt wer-
den, kann die Stellplatz- und Fahrradabstellplatzver-
pflichtung vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 wahl -
weise durch die Zahlung eines Ablösungsbetrages
nach den §§ 7 und 8 erfüllt werden.

(2) Notwendige Stellplätze für Wohnungsbauvorha-
ben dürfen nur abgelöst werden, wenn und soweit
nicht im Einzelfall wegen der Anzahl der notwendigen
Stellplätze oder der besonderen örtlichen Verhältnisse
eine erhebliche Beeinträchtigung des ruhenden oder
fließenden Verkehrs unter Berücksichtigung auch der
Belange des Fußgänger- und Fahrradverkehrs zu er-
warten ist.

(3) Notwendige Stellplätze für Menschen mit Behin-
derungen nach § 10 Absatz 2 und notwendige Fahrrad -
abstellplätze dürfen nur abgelöst werden, soweit diese
wegen schwieriger Geländeverhältnisse oder un -
günstiger vorhandener Bebauung nur mit einem un-
verhältnismäßigen Mehraufwand hergestellt werden
können.



(4) Eingezahlte Ablösungsbeträge werden ganz
oder anteilig zurück erstattet, wenn das Bauvorhaben
nicht ausgeführt oder vor Aufnahme der Nutzung so
geändert wird, dass sich der Bedarf an notwendigen
Stellplätzen und notwendigen Fahrradabstellplätzen
verringert oder sich der Anteil der hergestellten Stell-
plätze und Fahrradabstellplätze erhöht.

(5) Die für eine zu beseitigende Anlage abgelösten
Stellplätze oder abgelösten Fahrradabstellplätze sind
bei einer anschließenden Neubebauung auf den Be-
darf des neuen Vorhabens anzurechnen.

(6) Die Zahlung des Ablösungsbetrages ist der Ge-
meinde vor Baubeginn nachzuweisen, sofern die Er-
füllung der Stellplatzpflicht nicht bereits Vorausset-
zung für die Erteilung einer Baugenehmigung ist.

§ 7

Ablösungsbeträge für Stellplätze

(1) Für die Ablösung notwendiger Stellplätze wird
vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 die Höhe des Ablö-
sungsbetrages wie folgt festgelegt

1. in der Gebietszone I : 11 800 Euro

2. in der Gebietszone II : 5 000 Euro

jeweils unter Zugrundelegung von 50 Prozent der
durchschnittlichen Herstellungskosten.

(2) Unter der Voraussetzung, dass die abzulösenden
Stellplätze nur mit einem unverhältnismäßigen Mehr-
aufwand tatsächlich hergestellt werden können, wer-
den ermäßigte Ablösungsbeträge festgelegt für

1. Wohnungsbauvorhaben

a) in der Gebietszone I : 7 100 Euro

b) in der Gebietszone II : 3 000 Euro

jeweils unter Zugrundelegung von 30 Prozent der
durchschnittlichen Herstellungskosten,

2. Vorhaben in Kulturdenkmälern, Baulücken und
Vorhaben in bestehenden Gebäuden, bei denen
zusätzliche Wohnungen durch Wohnungstei-
lung, Ausbau, Aufstockung oder durch Ände-
rung der Nutzung geschaffen werden

a) in der Gebietszone I : 3 500 Euro

b) in der Gebietszone II : 1 500 Euro

jeweils unter Zugrundelegung von 15 Prozent der
durchschnittlichen Herstellungskosten.

(3) Baulücken im Sinne von Absatz 2 sind im Zeit-
punkt der Ablösung mindestens seit fünf Jahren unbe-
baute oder geringfügig bebaute Grundstücke im In-
nenbereich, die an einer im Übrigen bebauten Straße
zwischen anderen bebauten Grundstücken liegen und
so innerhalb des Ortsbildes eine Unterbrechung der
Bebauung darstellen. Die Einhaltung der Vorausset-
zungen nach Satz 1 und Absatz 2 ist bei Vorhaben in
Baulücken durch ein Baulücken-Testat der Gemeinde
nachzuweisen.

(4) Die Gebietszonen in Absatz 1 und 2 sind iden-
tisch mit den Gebietszonen nach § 4 Absatz 2.

(5) Sollen die für ein Vorhaben insgesamt notwendi-
gen Stellplätze nur zum Teil abgelöst werden, sind die
tatsächlich herzustellenden Stellplätze vorrangig auf
den durch eine Wohnnutzung ausgelösten Bedarf an-
zurechnen.

§ 8

Ablösungsbeträge für Fahrradabstellplätze

Für die Ablösung notwendiger Fahrradabstellplätze
wird die Höhe des Ablösungsbetrages wie folgt fest-
gelegt:

1. in der Gebietszone I : 650 Euro

2. in der Gebietszone II : 250 Euro

jeweils unter Zugrundelegung von 60 Prozent der
durchschnittlichen Herstellungskosten. Die Gebiets-
zonen sind identisch mit den Gebietszonen nach § 4
Absatz 2.

§ 9

Aussetzung der Stellplatzverpflichtung

(1) Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stell-
plätze kann anteilig ausgesetzt werden, solange und
soweit zu erwarten ist, dass sich der Stellplatzbedarf
durch besondere Maßnahmen eines Mobilitätsmana-
gements, insbesondere durch die Nutzung von Zeit-
karten für den öffentlichen Personennahverkehr, Er-
richtung und Einbindung von Car-Sharing-Stationen
oder durch den dauerhaften Verzicht auf die Benut-
zung von Kraftfahrzeugen verringert. Wird eine Maß-
nahme nach Satz 1 über die gesamte Dauer einer be-
fristeten Aussetzung der Stellplatzpflicht vorgehalten,
gilt die Stellplatzpflicht nach Ablauf dieses Zeitrau-
mes insoweit als erfüllt.

(2) Im Falle einer Aussetzung nach Absatz 1 darf die
Zahl der herzustellenden oder abzulösenden Stell -
plätze 20 Prozent der unter Berücksichtigung einer
Verringerung nach § 4 notwendigen Stellplätze nicht
unterschreiten.

(3) Die nach § 12 Absatz 1 Nummer 4 für die Ausset-
zung erforderliche Zustimmung der Gemeinde ist zu
widerrufen, wenn innerhalb des Aussetzungszeitrau-
mes der Nachweis, dass die Voraussetzungen für die
Aussetzung der Stellplatzpflicht noch erfüllt sind,
nicht mehr erbracht wird. Sofern ausgesetzte Stell -
plätze abgelöst werden sollen, gilt der zum Zeitpunkt
der Ablösung maßgebliche Ablösungsbetrag.

§ 10

Beschaffenheit und Gestaltung von Stellplätzen

(1) Notwendige Stellplätze müssen ohne Überque-
rung anderer Stellplätze ungehindert erreichbar sein.
Hintereinander liegende notwendige Stellplätze sind
nur bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2
mit nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig. Im Übrigen
bleiben die Anforderungen der Bremischen Garagen-
verordnung hinsichtlich Größe der Stellplätze, Aus-
maße der Fahrgassen, der Zu- und Abfahrten sowie
Gestaltung von Rampen unberührt.

(2) Von den notwendigen Stellplätzen sind 3 Prozent,
bei Wohngebäuden mit Wohnungen nach § 50 Absatz 1
der Bremischen Landesbauordnung mindestens ein
Stellplatz, für Menschen mit Behinderungen auf dem
Baugrundstück entsprechend zu kennzeichnen und
nach Maßgabe der als Technische Baubestimmungen
gemäß § 3 Absatz 3 der Bremischen Landesbauord-
nung eingeführten technischen Regeln barrierefrei
herzustellen. Wird die Anlage erfahrungsgemäß von
einer größeren Zahl von Menschen mit Behinderungen
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besucht, ist die Anzahl dieser Stellplätze unter Berück-
sichtigung der besonderen Art der Anlage zu erhöhen.
Weitergehende Anforderungen nach § 51 der Bremi-
schen Landesbauordnung bleiben unberührt.

(3) Notwendige Stellplätze müssen so angeordnet
und hergestellt werden, dass sie die Anlage von Kin-
derspielplätzen nach § 8 der Bremischen Landesbau-
ordnung nicht verhindern. Sie dürfen nicht zweckent-
fremdet benutzt werden. Die Nutzung zum Abstellen
von Fahrrädern gilt nicht als zweckfremde Nutzung
im Sinne von Satz 2.

(4) Werden auf einem Grundstück mehr als fünf zu-
sammenhängende Stellplätze geschaffen, ist für je
sechs Stellplätze mindestens ein geeigneter großkro-
niger Laubbaum innerhalb der Stellplatzfläche zu
pflanzen. Die Pflanzorte sind so zu wählen, dass durch
die Bäume der Eindruck der befestigten Grundstücks-
fläche abgemildert wird. Jeder nach Satz 1 erforder -
liche großkronige Laubbaum muss

1. in 1,00 m Höhe einen Stammumfang von mindes -
tens 16 cm haben,

2. in mindestens 6 m3 Baumsubstrat aus 60 Prozent
Natursteinmaterialien (Korngröße 2 -32 mm) und
40 Prozent Oberboden gepflanzt werden,

3. auf einer Umgebungsfläche von mindestens 4 m2

mit Ausnahme von luft- und wasserdurchlässi-
gen Abdeckungen von jeder Befestigung freige-
halten werden, die gegen ein Überfahren zu si-
chern ist und

4. mit einem wirksamen Anfahrschutz gesichert
sein.

Die Bäume sind fachgerecht zu pflanzen und zu unter-
halten. Sie müssen bei Verlust durch Neupflanzungen
ersetzt werden.

§ 11

Beschaffenheit und Gestaltung von 
Fahrradabstellplätzen

(1) Notwendige Fahrradabstellplätze sind in unmit-
telbarer Nähe des Eingangsbereichs herzustellen, für
Wohngebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind ge -
mäß § 48 Absatz 2 der Bremischen Landesbauordnung
entsprechende Abstellräume erforderlich. Sie müssen
von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig
oder über Rampen verkehrssicher und leicht erreich-
bar sein. Die soziale Kontrolle der Fahrradabstell -
plätze ist durch deren gute Einsehbarkeit und Be-
leuchtung zu gewährleisten.

(2) Notwendige Fahrradabstellplätze müssen

1. einzeln leicht zugänglich sein,

2. eine Fläche von mindestens 1,5 m2 haben,

3. eine Anschließmöglichkeit für den Fahrradrah-
men haben und

4. dem Fahrrad durch einen Anlehnbügel einen si-
cheren Stand ermöglichen; sofern Anlehnbügel
beidseitig nutzbar sind, sind diese im Abstand
von 1,00 m zueinander anzuordnen; dienen sie
nur zum Anschließen eines Fahrrades, ist ein Ab-
stand von 0,60 m ausreichend.

Die Anforderungen des Satzes 1 Nummern 3 und 4
gelten nicht für notwendige Fahrradabstellplätze in

Abstellräumen für Wohngebäude der Gebäudeklas-
sen 3 bis 5. Diese Abstellräume sind mit Steckdosen
zum Aufladen von Pedelecs auszustatten.

(3) Notwendige Fahrradabstellplätze mit mehr als
12 Fahrradabstellplätzen sind zu überdachen. Jeder
13. notwendige Fahrradabstellplatz muss durch eine
zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 m2 zum Abstel-
len von Lasten- oder Kinderanhängern geeignet sein.

(4) § 10 Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 12

Zustimmung der Gemeinde

(1) Sofern die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Ortsgesetzes nicht in einem Baugenehmigungsverfah-
ren zu prüfen ist, ist die Zustimmung der Gemeinde
erforderlich für:

1. die Bestimmung der Anzahl der notwendigen
Stellplätze in den Fällen des § 3 Absatz 2 und 3,

2. die Ablösung notwendiger Stellplätze

a) für Wohnungsbauvorhaben nach § 6 Absatz 2,

b) für Menschen mit Behinderungen nach § 6
Absatz 3 und

c) unter Inanspruchnahme ermäßigter Ablö-
sungsbeträge nach § 7 Absatz 2, bei Bauvor-
haben in Baulücken nur, sofern kein Bau -
lücken-Testat nach § 7 Absatz 3 Satz 2 vor-
liegt,

3. die Ablösung notwendiger Fahrradabstellplätze
nach § 6 Absatz 3,

4. die Aussetzung der Stellplatzpflicht nach § 9.

(2) Die gemeindlichen Aufgaben und Befugnisse
nach Absatz 1, § 6 Absatz 6 und § 7 Absatz 3 Satz 2
werden durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde
wahrgenommen.

§ 13

Abweichungen

Abweichungen von den Bestimmungen dieses Orts-
gesetzes können unter den Voraussetzungen des § 67
der Bremischen Landesbauordnung auf Antrag zuge-
lassen werden.

Sofern die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Ortsgesetzes nicht in einem Baugenehmigungsverfah-
ren zu prüfen ist, sind die Abweichungen isoliert bei
der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen.

§ 14

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Absatz 1 Num-
mer 1 der Bremischen Landesbauordnung handelt,
wer

1. notwendige Stellplätze und notwendige Fahr -
rad abstellplätze entgegen § 2 nicht in ausrei-
chender Anzahl herstellt oder ablöst,

2. notwendige Stellplätze und notwendige Fahr -
radabstellplätze entgegen den Anforderungen in
den §§ 10 und 11 herstellt oder nutzt,

3. nicht notwendige Stellplätze entgegen den An-
forderungen in § 10 Absatz 4 herstellt,



4. entgegen § 9 Absatz 3 der Bauaufsichtsbehörde
nicht anzeigt, dass die Voraussetzungen für eine
Aussetzung der Stellplatzverpflichtung nicht
mehr vorliegen,

5. eine erforderliche Zustimmung der Gemeinde
entgegen § 12 nicht einholt.

§ 15

Übergangsvorschrift

Auf Bauvorhaben, deren bauaufsichtliche Verfahren
bereits vor dem 1. Januar 2013 eingeleitet sind, sind
die Bestimmungen dieses Ortsgesetzes nur insoweit
anzuwenden, als sie gegenüber dem bis dahin gelten-
den Recht eine günstigere Regelung enthalten.

§ 16

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Ortsgesetz tritt, soweit Absatz 2 nichts an-
deres bestimmt, mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in
Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft:

1. das Ablösungsortsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Mai 1998 (Brem.GBl. 
S. 175 – 2130-d-20), das zuletzt durch Artikel 1
Absatz 4 des Ortsgesetzes vom 25. Mai 2010
(Brem.GBl. S. 365) geändert worden ist,

2. das Ortsgesetz über die Gestaltung der Stellplät-
ze für Kraftfahrzeuge in der Stadtgemeinde Bre-
men vom 30. Juni 1987 (Brem.GBl. S. 209 – 
2130-d-18), das zuletzt durch Artikel 1 Absatz 3
des Ortsgesetzes vom 25. Mai 2010 (Brem.GBl. 
S. 365) geändert worden ist.

(2) § 14 tritt am Tag nach seiner Verkündung im Ge-
setzblatt der Freien Hansestadt Bremen in Kraft.

Bremen, den 18. Dezember 2012

Der Senat
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Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1) 

Richtzahlentabelle zur Ermittlung des Stellplatznormbedarfs für notwendige Stellplätze und  
notwendige Fahrradabstellplätze  

Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Stellplätze 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

1. Wohngebäude1) nur für Wohngebäude mit 
mehr als 2 Wohnungen 

1.1 Wohnungen  1 je Wohnung 
bis 160 m² 

1 je Wohnung bis 60 m² 

1.2 Wohnungen  2 je Wohnung 
über 160 m² 

2 je Wohnung über 60 m² 

1.3 Bauvorhaben mit mehr als 4 
Wohnungen bis zu je 90 m² 

0,8 je Wohnung  siehe Ziffer 1.1 oder 1.2 

1.4 Wochenend- und Ferienhäuser 1 je Wohnung 1 je Wohnung 

1.5 Kinder- und Jugendwohnheime 1 je 15 Betten 1 je 2 Betten 

1.6 Studentenwohnheime 1 je 5 Betten 1,5 je 2 Betten 

1.7 Schwesternwohnheime 1 je 4 Betten 1 je 2 Betten 

1.8 Arbeitnehmerwohnheime 1 je 3 Betten, 1 je 3 Betten 

1.9 Altenwohnheime, Altenheime 1 je 10 Betten 1 je 10 Betten 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen 

2.1 Büro- und Verwaltungsräume 
allgemein 

1 je 40 m² Nutzfläche2)  1 je 40 m² Nutzfläche2)  

2.2 Räume mit erheblichem 
Besucherverkehr (Schalter-, 
Abfertigungs- oder 
Beratungsräume, Arztpraxen u. 
dgl.) 

1 je 25 m² Nutzfläche2)  1 je 25 m² Nutzfläche2)  

3. Verkaufsflächen in Verkaufsstätten 

3.1 Läden, Geschäftshäuser 1 je 40 m² 
Verkaufsnutzfläche3)  

1 je 40 m² 
Verkaufsnutzfläche3)  

3.2 Läden und Geschäftshäuser 
mit besonders geringem 
Besucherverkehr 

1 je 50 m² 
Verkaufsnutzfläche3)  

1 je 50 m² 
Verkaufsnutzfläche3)  

3.3 Einkaufszentren, großflächige 
Einzelhandelsbetriebe mit einer 
Verkaufsnutzfläche von 
insgesamt mehr als 1000 m² 
außerhalb von Kerngebieten 

1 je 15 m² 
Verkaufsnutzfläche3)  

1 je 50 m² 
Verkaufsnutzfläche3) 4)  

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten) und Kirchen 

4.1 Versammlungsstätten (z.B. 
Theater, Konzerthäuser, 
Mehrzweckhallen, 

1 je 7 Sitzplätze 1 je 10 Sitzplätze 
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Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Stellplätze 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

Lichtspieltheater, Schulaulen, 
Vortragssäle) 

4.2 Kirchen 1 je 30 Sitzplätze 1 je 20 Sitzplätze 

5. Sportstätten   

5.1 Sportstätten ohne 
Besucherplätze (z.B. 
Trainingsplätze) 

1 je 800 m² Sportfläche 1 je 250 m² Sportfläche 

5.2 Sportstätten mit Sportstadien 
mit Besucherplätzen 

1 je 800 m² Sportfläche, 
zus. 1 je 30 
Besucherplätze 

1 je 250 m² Sportfläche; 
zus. 1 je 30 
Besucherplätze 

5.3 Spiel- und Sporthallen ohne 
Besucherplätze 

1 je 80 m² Hallenfläche 1 je 30 m² Hallenfläche 

5.4 Spiel- und Sporthallen mit 
Besucherplätzen 

1 je 80 m² Hallenfläche 
zus. 1 je 15 
Besucherplätze 

1 je 30 m² Hallenfläche; 
zus. 1 je 15 
Besucherplätze 

5.5 Freiluftbäder 1 je 250 m² 
Grundstücksfläche 

1 je 150 m² 
Grundstücksfläche 

5.6 Hallenbäder ohne 
Besucherplätze 

1 je 10 Kleiderablagen 1 je 7 Kleiderablagen 

5.7 Hallenbäder mit 
Besucherplätze 

1 je 10 Kleiderablagen 
zus. 1 je 15 
Besucherplätze 

1 je 7 Kleiderablagen zus. 
1 je 10 Besucherplätze 

5.8 Tennisplätze, Squash-Anlagen 
etc.  
ohne Besucherplätze 

2 je Spielfeld 2 je Spielfeld 

5.9 Tennisplätze, Squash-Anlagen 
etc.  
mit Besucherplätzen 

2 je Spielfeld zus. 1 je 15 
Besucherplätze 

2 je Spielfeld; zus. 1 je 10 
Besucherplätze 

5.10 Tanzschulen, Fitnesscenter, 
Saunabetriebe, Solarien, und 
ähnliche gewerbliche 
Einrichtungen 

1 je 5 Kleiderablagen 1 je 5 Kleiderablagen 

5.11 Minigolfplätze 6 je Minigolfanlage 4 je Minigolfanlage 

5.12 Kegel- und Bowlingbahnen 2 je Bahn 2 je Bahn 

5.13 Bootsliegeplätze im Wasser 
und/oder in Bootshäusern 

1 je 3 Bootsliegeplätze5) 1 je 4 Bootsliegeplätze5) 

5.14 Bootshäuser, die ausschließlich 
Winterlagerplätze enthalten 

1 je 10 
Bootsliegeplätze5) 

1 je 10 Bootsliegeplätze5) 

6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe 

6.1 Gaststätten von örtlicher 
Bedeutung6) 

1 je 15 m² Nutzfläche  1 je 12 m² Nutzfläche  
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Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Stellplätze 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

6.2 Imbißbetriebe ohne 
Sitzgelegenheiten 

1 je 20 m² Nutzfläche 1 je 15 m² Nutzfläche 

6.3 Gaststätten von überörtlicher 
Bedeutung 

1 je 9 m² Nutzfläche  1 je 18 m² Nutzfläche  

6.4 Hotels, Pensionen, Kurheime 
und andere 
Beherbergungsbetriebe 

1 je 3 
Beherbergungsräume, 
für zugehörigen 
Restaurationsbetrieb  
Zuschlag nach 6.1 
oder 6.2 

1 je 10 
Beherbergungsräume, 
für zugehörigen 
Restaurationsbetrieb  
Zuschlag nach 6.1 oder 
6.2 

6.5 Jugendherbergen 1 je 10 Betten  1 je 5 Betten  

7. Krankenhäuser 

7.1 Krankenhäuser, Privatkliniken 1 je 5 Betten  1 je 15 Betten  

7.2 Pflegeheime 1 je 8 Betten  1 je 30 Betten  

8. Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung 

8.1 Grundschulen 1 je 50 Schüler  1 je 3 Schüler  

8.2 Sonstige allgemeinbildende 
Schulen, Berufsschulen 

1 je 40 Schüler, zus. 1 je 
10 Schüler über 18 J.  

1 je 3 Schüler  

8.3 Sonderschulen für Behinderte 1 je 30 Schüler  1 je 15 Schüler  

8.4 Fachhochschulen, 
Hochschulen inkl. ihrer 
Forschungsbereiche 
ohne Semesterticket 

1 je 6 Studierende  1 je 3 Studierende  

8.5 Fachhochschulen, 
Hochschulen inkl. ihrer 
Forschungsbereiche 
mit Semesterticket 

1 je 9 Studierende  1 je 3 Studierende  

8.6 Kindergärten, 
Kindertagesstätten und dgl. 

1 je 30 Kinder 
(Tagesplätze) 

1 je 15 Kinder 
(Tagesplätze)  

8.7 Jugendfreizeitheime und dgl. 1 je 20 Besucherplätze 1 je 3 Besucherplätze 

9. Gewerbliche Anlagen   

9.1 Handwerks- und 
Industriebetriebe 

1 je 70 m² Nutzfläche6) 1 je 70 m² Nutzfläche6) 

9.2 Lagerräume, Lagerplätze 1 je 150 m² Nutzfläche6) 1 je 200 m² Nutzfläche6) 

9.3 Ausstellungs- und 
Verkaufsplätze 

1 je 100 m² Nutzfläche6) 1 je 100 m² Nutzfläche6) 

9.4 Kraftfahrzeugwerkstätten1) 6 je Wartungs- und 
Reparaturstand 

1 je 70 m² Nutzfläche6) 

9.5 Tankstellen mit Pflegeplätzen1) 5 je Pflegeplatz 1 je 50 m² 
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Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Stellplätze 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

Verkaufsfläche7) 

9.6 Automatische 
Kraftfahrzeugwaschstraßen1) 

5 je Waschanlage8)  entfällt 

9.7 Kraftfahrzeugwaschplätze zur 
Selbstbedienung1) 

3 je Waschplatz entfällt

10. Verschiedenes   

10.1 Kleingartenanlagen 1 je 3 Kleingärten 1 je 30 Kleingärten  

10.2 Friedhöfe 1 je 2.000 m² 
Grundstücksfläche  

1 je 1.000 m² 
Grundstücksfläche 

10.3 Spiel- und Automatenhallen 1 je 20 m² 
Spielhallenfläche  

1 je 20 m² 
Spielhallenfläche  

Anmerkungen: 

 Für die Berechnung der Wohnflächen (Ziffer 1.1, 1.2 und 1.3) ist die »Verordnung über 
wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung - II. BV)« zugrunde zu legen. 

 Der Begriff Nutzfläche ist grundsätzlich entsprechend den Regelungen der DIN 277 zu definieren. 

1) Für diese Nutzungsarten entfällt nach § 4 Absatz 3 die Gebietszonenverringerung nach § 4 Absatz 1. 

2) Flächen für Kantinen, Erfrischungsräume, Cafeterien u.ä. bleiben außer Ansatz. 
3) Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit Ausnahme von Fluren, Treppenräumen, 
Toiletten, Waschräumen und Garagen. 

4) Je nach Lage und Sortiment kann eine geringere Anzahl von Fahrradabstellplätzen zugelassen werden. 

5) Bei einer Kombination von Bootsliegeplätzen im Wasser und Bootsliegeplätzen in Bootshäusern ist nur die 
am stärksten vertretene Art der Liegeplätze zugrunde zu legen. 

6) Ergibt sich bei der Nutzflächenberechnung ein Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, gilt die 
Mindestanforderung von einem Fahrradabstellplatz und einem Pkw-Stellplatz je 3 Beschäftigte. 

7) Sofern die Tankstelle über Verkaufsfläche in Verkaufstätten verfügt. Tankstellen ohne Verkaufsfläche 
müssen keine Fahrradabstellplätze vorhalten. 

8) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 40 Kraftfahrzeuge vorhanden sein.
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